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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §32 Abs2 lita;

Rechtssatz

Das Einbringen von Betriebsabwässern in ein Gewässer einschließlich der dazu dienenden Anlagen bedarf einer

wasserrechtlichen Bewilligung nach § 32 Abs. 2 lit. a WRG 1959 und nicht einer solchen nach § 9 Abs. 1 legcit und tri8t

die Bewilligungsp9icht denjenigen, dem die anlagenbedingten Einwirkungen auf ein Gewässer zuzurechnen sind, also

den Anlageninhaber.
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